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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §24 Abs2;

EStG 1988 §32 Z2;

Beachte

Besprechung in: Finanz-Journal Nr. 11/2004, S. 366 - 372;

Rechtssatz

Mit Beendigung des Betriebes ist der Veranlassungszusammenhang mit dem seinerzeitigen Betrieb hinsichtlich jenes

Teiles der Schulden als unterbrochen anzusehen, der durch den Veräußerungserlös oder durch die Verwertung von

zurückbehaltenem Aktivvermögen beglichen werden könnte. Ein betrieblich (und nicht privat) veranlaßtes Handeln

eines Steuerp ichtigen im Zeitpunkt der Beendigung des betrieblichen Engagements besteht darin, daß der

Steuerp ichtige den allfälligen Veräußerungserlös und die ihm (bei der Betriebsaufgabe oder bei dem Zurückbehalten

von Wirtschaftsgütern) verbliebenen Aktiva zur Abdeckung der Schulden einsetzt. Der VwGH hält daher die Ansicht des

deutschen Bundes nanzhofes, ab Betriebsbeendigung ende der wirtschaftliche Zusammenhang zum Betrieb

hinsichtlich jener Schulden, die mit Mitteln des Betriebes hätten erfüllt werden können (Hinweis BFH 21.11.1989, BStBl

1990 II 213), auch im Hinblick auf die österreichische Rechtslage für zutre end. Soweit nach den obenstehenden

Ausführungen Verbindlichkeiten nicht zur Finanzierung von ins Privatvermögen überführten Vermögensgegenständen

gedient haben und sie auch nicht mit Aktiva des Betriebes abgedeckt werden konnten, führen die nach

Betriebsaufgabe aufgrund dieser Verbindlichkeiten anfallenden Zinsen zu nachträglichen (negativen) Einkünften iSd §

32 Z 2 EStG 1988. Der Steuerp ichtige hat auch nach Betriebsaufgabe alle ihm zumutbaren Schritte zur Tilgung der

Verbindlichkeiten zu setzen. Bei Unterbleiben dieser Maßnahmen würden die Zinsen nicht mehr Aufwendungen iSd §

32 Z 2 EStG 1988 darstellen.
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